
 
1 Treffer zu: Richtlinien und Erlässe und Informationen/EAS, aktuelle Fassung und UFS
Textdokumente und Rechtssätze seit 01.01.2010; Suchwort 'BMF-010219/0262-VI/4/2011'

Richtlinie des BMF, GZ BMF-010219/0262-VI/4/2011
vom 23.11.2011
UStR 2000 ; Umsatzsteuerrichtlinien 2000
gültig ab 23.11.2011
Die Umsatzsteuerrichtlinien 2000 stellen einen Auslegungsbehelf zum Umsatzsteuergesetz 1994 dar,

der im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird. Die Umsatzsteuerrichtlinien sind als

Zusammenfassung des geltenden Umsatzsteuerrechts und somit als Nachschlagewerk für die

Verwaltungspraxis und die betriebliche Praxis anzusehen.

11. Ausstellung von Rechnungen (§ 11 UStG 1994)

11.2 Rechnungsarten

11.2.1. Urkundenprinzip

1557

Als Rechnung gilt jede Urkunde, mit der ein Unternehmer über eine Lieferung oder sonstige Leistung
abrechnet (siehe jedoch Rz 1561 betreffend elektronisch übermittelte Rechnung). Es ist nicht
erforderlich, dass diese Urkunde die Bezeichnung "Rechnung" trägt.

1558

Erfolgt über eine erbrachte Leistung eine Gebührenabrechnung in Form eines Bescheides
(zB Wassergebühren), so gilt dieser Bescheid als Rechnung, wenn in ihm alle jene Angaben enthalten
sind, die § 11 UStG 1994 vorsieht.

1559

Als Urkunde kann nur ein Schriftstück verstanden werden. Nach der Judikatur des VwGH muss jedoch
der Beweis darüber, dass dem Unternehmer eine Rechnung zugekommen ist, nicht ausschließlich
durch Vorlage der Originalrechnungen (Schriftstücke) erbracht werden. Vielmehr ist auch, wenn diese
Rechnungen nicht mehr vorhanden sind (aber vorhanden waren), ein anderer Beweis zulässig. Dieser
Beweis kann zB durch mikroverfilmte Rechnungen erbracht werden. Dasselbe gilt für die optische
Speicherplatte, wenn die mittels Scanner erfassten und urschriftgetreu auf der optischen
Speicherplatte gespeicherten Rechnungen nicht mehr verändert werden können.

Eine urschriftgetreue Speicherung setzt voraus, dass auch beschriebene oder bedruckte Rückseiten
der Belege eingescannt werden. Eine farbgetreue Wiedergabe ist dann erforderlich, wenn beim
Einscannen in Schwarz-Weiß Informationen oder Zusammenhänge, die nur auf Grund der farblichen
Gestaltung erkennbar sind, verloren gehen würden.

11.2.2. Sammelrechnungen

1560

Die Erleichterung betreffend Sammelrechnungen (§ 11 Abs. 1 Z 4 UStG 1994) kann von jedem
Unternehmer in Anspruch genommen werden, sie ist nicht auf bestimmte Branchen beschränkt
(VwGH 24.6.1985, 84/15/0170).

Vorfassung einblenden

11.2.3. Elektronisch übermittelte Rechnung

11.2.3.1. Grundsätze

1561

Rechnungen können - vorbehaltlich der Zustimmung des Empfängers - auch auf elektronischem Weg
übermittelt werden (§ 11 Abs. 2 zweiter Unterabsatz UStG 1994).

Die Zustimmung des Empfängers der elektronisch übermittelten Rechnung bedarf keiner besonderen
Form; es muss lediglich Einvernehmen zwischen Rechnungsaussteller und Rechnungsempfänger
darüber bestehen, dass die Rechnung elektronisch übermittelt werden soll. Die Zustimmung kann zB
in Form einer Rahmenvereinbarung erklärt werden. Sie kann auch nachträglich erklärt werden. Es
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genügt aber auch, dass die Beteiligten diese Verfahrensweise tatsächlich praktizieren und damit
stillschweigend billigen.

Nach § 11 Abs. 2 zweiter Unterabsatz UStG 1994 gilt eine auf elektronischem Weg übermittelte
Rechnung nur dann als Rechnung im Sinne des § 11 UStG 1994, wenn die Echtheit der Herkunft und
die Unversehrtheit des Inhalts gewährleistet sind. Dies kann gemäß § 1 der Verordnung des BM für
Finanzen, BGBl. II Nr. 583/2003 idF BGBl. II Nr. 175/2010 auf zwei Arten erfolgen:

Mit elektronischer Signatur gemäß § 1 Z 1 der Verordnung des BM für Finanzen, BGBl. II Nr.
583/2003 idF BGBl. II Nr. 175/2010 (im Folgenden als "fortgeschrittene Signatur" bezeichnet)
und
Im EDI-Verfahren gemäß § 1 Z 2 der Verordnung des BM für Finanzen, BGBl. II Nr. 583/2003 idF
BGBl. II Nr. 175/2010.

Gemäß § 2 Z 1 und Z 2 der Verordnung des BM für Finanzen, BGBl II Nr. 583/2003 idF BGBl. II Nr.
175/2010 erfüllt die Anforderungen an eine auf elektronischem Weg übermittelte Rechnung auch

eine über FinanzOnline an den Bund als Leistungsempfänger übermittelte Rechnung sowie
ab 1.1.2011 auch eine über das Unternehmensserviceportal an den Bund als Leistungsempfänger
übermittelte Rechnung.

Der Aufbau und der Ablauf des bei der elektronischen Übermittlung einer Rechnung angewandten
Verfahrens müssen leicht nachprüfbar sein. Vor allem muss überprüft werden können, auf welche
Daten sich die elektronische Signatur bezieht, wer der Signator ist und ob die Möglichkeit besteht,
bereits signierte Daten zu verändern. Dies setzt für jede neue Programmversion eine
Verfahrensdokumentation voraus, die all jene Informationen enthält, die die Erforschung der
tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse durch die Abgabenbehörde (zB Betriebsprüfer) ohne
Erschwernisse innerhalb angemessener Frist ermöglicht (zB bei Standardsoftware eine
Ablaufbeschreibung des Herstellers einschließlich Datenformat der Rechnung und Signaturformat).

Fordert das Finanzamt den Unternehmer zur Vorlage der Rechnung auf, ist es nicht zu beanstanden,
wenn der Unternehmer als vorläufigen Nachweis einen Ausdruck der elektronisch übermittelten
Rechnung vorlegt. Dies entbindet den Unternehmer allerdings nicht von der Verpflichtung, auf
Anforderung nachzuweisen, dass die elektronisch übermittelte Rechnung die Voraussetzungen des §
11 Abs. 2 UStG 1994 erfüllt.

11.2.3.2. Elektronische Signatur

Vorfassung einblenden  1562

Gemäß § 1 Z 1 der Verordnung des BM für Finanzen, BGBl. II Nr. 583/2003 idF BGBl. II Nr. 175/2010
ist eine elektronisch übermittelte Rechnung mit einer Signatur zu versehen, die den Erfordernissen
des § 2 Z 3 lit. a bis d Signaturgesetz entspricht und auf einem Zertifikat eines
Zertifizierungsdiensteanbieters im Sinne des Signaturgesetzes beruht (fortgeschrittene Signatur). Die
von österreichischen Zertifizierungsdiensteanbietern angebotenen Dienste werden auf der Website der
Aufsichtsstelle für elektronische Signaturen (http://www.signatur.rtr.at/) veröffentlicht.

Es ist zulässig, dass eine oder mehrere natürliche Personen im Unternehmen bevollmächtigt werden,
für den Unternehmer zu signieren. Eine Verlagerung der dem leistenden Unternehmer oder dem von
diesem beauftragten Dritten obliegenden steuerlichen Verpflichtungen ist damit jedoch nicht
verbunden.

Es ist zulässig, mehrere Rechnungen an einen Rechnungsempfänger in einer Datei zusammenzufassen
und diese Datei mit nur einer fortgeschrittenen Signatur an den Empfänger zu übermitteln. Der
Rechnungsaussteller kann die Rechnungen auch in einem automatisierten Massenverfahren signieren.

11.2.3.3. Elektronischer Datenaustausch (EDI-Rechnungen)

1563

Gemäß § 1 Z 2 der Verordnung des BM für Finanzen, BGBl. II Nr. 583/2003 idF BGBl. II Nr. 175/2010
ist es zulässig, eine Rechnung im EDI-Verfahren zu übermitteln, wenn zusätzlich eine
zusammenfassende Rechnung (Sammelrechnung) in Papierform oder in elektronischer Form, wenn
diese mit einer elektronischen Signatur versehen wurde (siehe oben), übermittelt wird. Voraussetzung
für die Anerkennung der im EDI-Verfahren übermittelten Rechnungen ist, dass über den
elektronischen Datenaustausch eine Vereinbarung nach Artikel 2 der Empfehlung 94/820/EG der
Kommission vom 19. Oktober 1994 über die rechtlichen Aspekte des elektronischen Datenaustausches
(ABl. Nr. L 338 vom 28.12.1994 S. 98) besteht, in der der Einsatz von Verfahren vorgesehen ist, die
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die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit der Daten gewährleisten.

Hinsichtlich der Sammelrechnung ist es ausreichend, wenn die Entgelte und die darauf entfallenden
Steuerbeträge für die einzelnen Umsätze eines Datenübertragungszeitraumes gesondert oder in einer
Summe zusammengefasst angeführt sind, sofern folgende Voraussetzungen vorliegen:

Die in der Sammelrechnung fehlenden Merkmale (insbesondere § 11 Abs. 1 Z 3 und 4 UStG 1994
müssen beim Leistungsempfänger aus den gespeicherten Einzelabrechnungen oder aus den
Unterlagen, auf die in diesen Einzelabrechnungen verwiesen wird, eindeutig hervorgehen.
Es muss erkennbar sein, dass die schriftliche Sammelabrechnung der leistende Unternehmer
erstellt hat (zB Bestätigung des Leistenden durch Stempelaufdruck und Unterschrift darüber, dass
er der Rechnungsaussteller ist).
In der Sammelrechnung wird auf diese Einzelabrechnungen hingewiesen. Grundlage für den
Vorsteuerabzug ist die Sammelrechnung. Der Vorsteuerabzug ist daher, wenn die
Rechnungsausstellung in einem der Leistung folgenden Voranmeldungszeitraum erfolgt, für den
Voranmeldungszeitraum vorzunehmen, in dem die Sammelrechnung ausgestellt worden ist.

Zur Verfahrensdokumentation siehe Rz 1561.

11.2.3.4. Per Telefax oder E-Mail übermittelte Rechnung

Vorfassung einblenden  1564

Auch bei Rechnungen, die per Telefax oder E-Mail übermittelt werden, handelt es sich um elektronisch
übermittelte Rechnungen. Elektronische übermittelte Rechnungen gelten nur als Rechnungen, wenn
sie mit einer fortgeschrittenen Signatur versehen sind oder im Rahmen des EDI-Verfahrens
übermittelt werden.

Bis zum Ende des Jahres 2012 können Rechnungen weiterhin mittels Fernkopierer (Telefax)
übermittelt werden.

11.2.3.5. Elektronisch übermittelte Gutschriften

1564a

Eine Gutschrift auf elektronischem Weg ist zulässig. Dabei ist die Gutschrift durch den
Leistungsempfänger mit einer elektronischen Signatur zu versehen. Bei Abrechnung durch Gutschrift
im EDI-Verfahren hat der Leistungsempfänger zusätzlich eine zusammenfassende Rechnung
(Gutschrift) nach Maßgabe des Z 2 VO BGBl. II Nr. 583/2003 zu erstellen und zu übermitteln (siehe
oben).

11.2.3.6. Erstellung und elektronische Übermittlung von Rechnungen durch Dritte

1564b

Eine Rechnung kann im Namen und für Rechnung des Unternehmers von einem Dritten ausgestellt
werden (Rz 1505). Dies gilt auch für elektronisch übermittelte Rechnungen.

Bei der Einschaltung von Dritten werden eine oder mehrere natürliche Personen beim Dritten
bevollmächtigt, für den leistenden Unternehmer oder im Fall der Gutschrift für den Leistungs-
empfänger Rechnungen mit einer elektronischen Signatur zu versehen.

Die Anforderungen des § 11 Abs. 2 zweiter Unterabsatz UStG 1994 gelten nicht für die Übermittlung
der Daten vom leistenden Unternehmer oder vom Leistungsempfänger zum Zweck der
Rechnungserstellung an den Dritten. Der Dritte ist nach § 143 BAO verpflichtet, dem Finanzamt die
Prüfung des Verfahrens durch Erteilung von Auskünften und Vorlage von Unterlagen zu gestatten.

Der Empfänger einer elektronisch übermittelten Rechnung, die mit einer fortgeschrittenen Signatur
versehen wurde, kann die Prüfung der Signatur auch auf einen Dritten übertragen. Dies gilt
insbesondere für die entsprechende Prüfung einer elektronisch übermittelten Rechnung in Form einer
Gutschrift mit einer elektronischen Signatur.

11.2.4. Aufbewahrungspflicht

11.2.4.1. Durchschriften und Abschriften von Rechnungen

1565

Durchschriften werden gleichzeitig mit dem Original hergestellt. Abschriften sind zeitlich nachfolgende
Ausfertigungen einer Urkunde, die inhaltlich mit dem Original übereinstimmen.
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1566

Rechnungen können auf Datenträgern aufbewahrt werden, wenn die vollständige, geordnete,
inhaltsgleiche und urschriftgetreue Wiedergabe bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist
jederzeit gewährleistet ist (§ 132 Abs. 2 BAO). Eine solche Aufbewahrung kann zum Beispiel durch
Mikroverfilmung, Erfassen auf einer optischen Speicherplatte oder durch Scannen erfolgen, sofern die
elektronisch aufbewahrten Daten im Nachhinein nicht verändert werden können.

11.2.4.2. Kleinbetragsrechnungen

1567

Die Aufbewahrungspflicht gilt grundsätzlich auch für Rechnungen, deren Gesamtbetrag 150 Euro nicht
übersteigt und in denen das Entgelt und der Steuerbetrag in einer Summe ausgewiesen werden dürfen
(§ 11 Abs. 6 UStG 1994).

1568

Es ist jedoch nicht zu beanstanden, wenn Unternehmer, die in der Regel Kleinumsätze bewirken (zB
Tankstellen, Fremdenverkehrsbetriebe, Beförderungsunternehmer hinsichtlich der Beförderung von
Personen), von Rechnungen, deren Gesamtbetrag 75 Euro nicht übersteigt, keine Durchschriften oder
Abschriften anfertigen, soweit sie hiezu nicht nach den Bestimmungen des § 129 BAO verpflichtet
sind.

11.2.4.3. Grundstücke

1569

Aufzeichnungen und Unterlagen, die Grundstücke im Sinne des § 6 Abs. 1 Z 9 lit. a UStG 1994
betreffen, sind zwölf Jahre aufzubewahren (§ 18 Abs. 10 UStG 1994).

11.2.4.4. Aufbewahrungspflichten hinsichtlich elektronischer Rechnungen

1570

Da eine auf elektronischem Weg übermittelte Rechnung nur unter der Voraussetzung als Rechnung
gilt, dass die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts gewährleistet ist, haben sowohl
der Rechnungsaussteller als auch der Leistungsempfänger auch die Nachweise über die Echtheit und
die Unversehrtheit der Daten als Teil der Rechnung aufzubewahren (elektronische Signatur,
Signaturprüfprotokoll und Vereinbarung betreffend EDI-Verfahren).

Randzahlen 1571 bis 1585: derzeit frei.

11.3. Erleichterung bei der Erstellung von Rechnungen

Randzahlen 1586 bis 1590: derzeit frei.

11.4. Schlüsselzahlen und Symbole

Randzahlen 1591 bis 1620: derzeit frei.

Materie: Steuer

betroffene
Normen:

UStG 1994, Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. Nr. 663/1994
§ 11 Abs. 1 UStG 1994, Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. Nr. 663/1994
§ 11 Abs. 1 Z 3 UStG 1994, Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. Nr. 663/1994
§ 11 Abs. 1 Z 4 UStG 1994, Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. Nr. 663/1994
§ 11 Abs. 2 UStG 1994, Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. Nr. 663/1994
§ 11 Abs. 4 UStG 1994, Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. Nr. 663/1994
§ 11 Abs. 6 UStG 1994, Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. Nr. 663/1994

Schlagworte: Umsatzsteuer, elektronische Rechnungsübermittlung, Rechnungsausdruck,
Bevollmächtigung, Dritter, Datenträger, Rechnungsarten, Urkunde,
Gebührenabrechnung, Bescheid, Schriftstück, Originalrechnungen,
mikroverfilmte Rechnungen, optische Speicherplatte, Scanner,
Sammelrechnungen, Zustimmung, elektronischer Weg, Einvernehmen,

Zusatzinformationen

UStR 2000, Umsatzsteuerrichtlinien 2000, 11.2 Rechnungsarten ... http://findok.bmf.gv.at/findok/showDoc.do;jsessionid=D3A19EF...

4 von 5 09.07.2012 16:17



© Bundesministerium für Finanzen

Link auf diese Seite:
https://findok.bmf.gv.at/findok/link?gz=%22BMF-010219%2F0262-VI%2F4%2F2011%22&
gueltig=20111123&segid=%2219969.1.110+27.01.2006+13%3A19%3A53%3A20%22
1 Treffer zu: Richtlinien und Erlässe und Informationen/EAS, aktuelle Fassung und UFS
Textdokumente und Rechtssätze seit 01.01.2010; Suchwort 'BMF-010219/0262-VI/4/2011'

 

Rahmenvereinbarung, Echtheit der Herkunft, Unversehrtheit des Inhalts,
fortgeschrittene Signatur, EDI-Verfahren, elektronische Signatur, Signator,
Verfahrensdokumentation, Ablaufbeschreibung, Ausdruck, Zertifikat,
Zertifizierungsdiensteanbieter, Datei, Massenverfahren, EDI-Rechnungen,
Papierform, Datenaustausch, Einzelabrechnungen, Unterschrift, Vorsteuerabzug,
Vorsteuerabzüge, Telefax, E-Mail, Fernkopierer, Gutschrift,
Aufbewahrungspflicht, Durchschriften und Abschriften, Original,
Aufbewahrungsfrist, Mikroverfilmung, Tankstellen, Fremdenverkehrsbetriebe,
Beförderungsunternehmer, Grundstücke, Schlüsselzahlen, Symbole

Verweise: UStR 2000, Umsatzsteuerrichtlinien 2000 Rz 1561
§ 11 UStG 1994, Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. Nr. 663/1994
§ 11 Abs. 2 zweiter Unterabsatz UStG 1994, Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl.
Nr. 663/1994
§ 2 Z 3 lit. a SigG, Signaturgesetz, BGBl. I Nr. 190/1999
§ 2 Z 3 lit. b SigG, Signaturgesetz, BGBl. I Nr. 190/1999
§ 2 Z 3 lit. c SigG, Signaturgesetz, BGBl. I Nr. 190/1999
§ 2 Z 3 lit. d SigG, Signaturgesetz, BGBl. I Nr. 190/1999
Art. 2 Empfehlung 94/820/EG, ABl. Nr. L 338 vom 28.12.1994 S. 98
UStR 2000, Umsatzsteuerrichtlinien 2000 Rz 1505
§ 143 BAO, Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961
§ 132 Abs. 2 BAO, Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961
§ 129 BAO, Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961
§ 18 Abs. 10 UStG 1994, Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. Nr. 663/1994
§ 6 Abs. 1 Z 9 lit. a UStG 1994, Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. Nr. 663/1994
VwGH 24.06.1985, 84/15/0170

Stammfassung: 09 4501/58-IV/9/00

Systemdaten: Findok-Nr: 19969.[8].[110].0, Segid: 19969.1.110 27.01.2006 13:19:53:20,
Datum: FR: 29.11.2011, AB: 29.11.2011, aufgenommen am: 29.11.2011

In Findok seit: 29.11.2011

UStR 2000, Umsatzsteuerrichtlinien 2000, 11.2 Rechnungsarten ... http://findok.bmf.gv.at/findok/showDoc.do;jsessionid=D3A19EF...

5 von 5 09.07.2012 16:17


